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Energiestadt Energiebewusst handeln!







8501 Frauenfeld

Schlossmühlestrasse 7

Telefon
052 / 724 52 85

Telefax
052 / 724 54 09

Fördergesuch für thermische Sonnenkollektoranlagen

Die Bedingungen für die Gewährung von Beiträgen durch die Energiestadt Frauenfeld sind unter Punkt 4 aufgeführt.

Auszufüllen sind die grün unterlegten Felder.

Bei   FORMCHECKBOX 
  bitte entsprechend ankreuzen.


Das Formular bitte vollständig ausfüllen. Bei fehlenden Angaben wird das Formular retourniert.

Auskunft erteilt:
052 / 724 52 85
(Bitte leer lassen)
	Eingang des Gesuches
	

	Registriernummer
	


1.
Gesuchsteller

	Bauherr
	Name:
	

	
	Genaue Adresse:
	

	
	
	

	
	Kontaktperson:
	

	
	Tel. Kontaktperson:
	

	
	Bank-/Postverbindung:
	

	
	Kontonummer:
	


2. Projekt

	Anlagestandort
	Genaue Adresse:
	

	
	
	


	Gebäudedaten
	 Baujahr:
	 


	
	 Nutzungsart des Gebäudes:
	 FORMCHECKBOX 
 Wohnen

 FORMCHECKBOX 
 Dienstleistung

	 
	 
	 FORMCHECKBOX 
 andere : 


	
	 Energieträger:
	 FORMCHECKBOX 
 Heizöl
 FORMCHECKBOX 
 Elektrizität
 FORMCHECKBOX 
  Holz

 FORMCHECKBOX 
 Erdgas
 FORMCHECKBOX 
  andere:


	Sonnenkollektor 
	Fabrikat:
	

	
	SPF-Nr.:
	

	
	Absorberfläche: 
	
m2

	
	Speichergrösse: 
	
Liter


	
	Investitionskosten der Solaranlage:
	
Fr.


3. Termine

	Voraussichtliche Inbetriebnahme
	Monat/Jahr:
	


Bemerkungen:

	

	

	

	

	

	


4.  
Bedingungen

Förderbeiträge an Sonnenkollektoranlagen sind an folgende Bedingungen geknüpft:

1. Beiträge erhalten Sonnenkollektoren in bestehenden und neuen Gebäuden für Warmwasser und Heizung ab 4 m² (bei Vakuum- Kollektoren ab 2.4 m²). 

2. Ausgeschlossen sind Luft- Kollektoren, Heutrocknungs- und Schwimmbadheizungsanlagen.

3. Nur neue Anlagen sind beitragsberechtigt. An Anlage​sanierungen werden keine Beiträge ausgerichtet. Unterstützt wird aber der Ersatz einer Sonnenkollektoranlage, sofern sie mehr als 15 Jahre alt ist.

4. Die Kollektoren müssen das SPF- Qualitätslabel besitzen (Solarenergie Prüf- und Forschungsstelle Rapperswil) 

5. Beitragsberechtigt sind nur Anlagen, deren Gesuch vor Baubeginn eingereicht und bewilligt wurde. Die Anlage muss fachgerecht dimensioniert und montiert werden.

6. Die Energiestadt Frauenfeld behält sich vor, die Auszahlung von zugesicherten Förderbeiträgen aufzu​schieben, falls dies aus Budgetgründen erforderlich sein sollte.

5.
Bestätigung

Der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der im Gesuchsformular gemachten Angaben und die Kenntnisnahme der an die Gewährung der Förder​beiträge geknüpften Bedingungen.

	
	Ort und Datum:
	


	
	Stempel und Unterschriften der Bauherrschaft:
	


	
	Beilagen:
	Anlageschema (Hydraulik)



6. 
Beitragssätze

	Grundbeitrag pro Anlage
	Fr. 1'000.-
	

	Flächenabhängiger Beitrag
	Fr. 100.-/m2 Absorber
	

	Berechnungsfaktor
	
	1.3 Vakuumröhrenkollektoren

	(auf Gesamtsumme)
	
	1.0 Selektive, verglaste Kollektoren

	
	
	0.8 Nicht selektive, verglaste Kollektoren

	
	
	0.5 Selektive, unverglaste Kollektoren


Achtung: 
Gültig sind die aktuellen von der Energiestadt Frauenfeld festgelegten Ansätze, die periodisch angepasst werden können.

Die Einteilung der Typen und die Definition der Absorberflächen erfolgt nach Klassifikation der Solarenergie Prüf- und Forschungsstelle Rapperswil.

Berechnungsbeispiel für Förderbeitrag:

6 m2 Anlage mit selektiv, verglasten Kollektoren (Berechnungsfaktor = 1.0) 

(Fr. 1‘000.- + (6 x Fr. 100.-)) x 1.0  = Fr. 1’600.- 

7. 
Vorgehen

Schritt 1:
Einsenden durch den Gesuchsteller 

Das Formular ist vollständig auszufüllen und im Original mit den Beilagen an folgende Adresse zu senden:

Stadt Frauenfeld
Energiefachstelle

Hochbauamt

Schlossmühlestrasse 7

8501 Frauenfeld

Fax :
052 724 54 09
Weitere Auskünfte sind jederzeit unter dieser Adresse erhältlich.

Schritt 2:
Beitragszusicherung durch die Energiefachstelle
	 Beitragshöhe
	Datum und Unterschrift Energiefachstelle

	Fr. 
	


Die Beitragszusicherung gilt bis maximal 2 Jahre ab Datum der Zusicherung 

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen ab Zustellung beim Stadtrat Frauenfeld Rekurs eingelegt werden. Die unterzeichnete Rekursschrift ist im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie allfällige Beweismittel aufführen.
Schritt 3:
Beitragsauszahlung durch die Energiestadt Frauenfeld
Die Auszahlung des Beitrages erfolgt unter Einsendung dieses Formulars, des Abnahmeprotokolls durch die Bewilligungsbehörde und der Bauabrechnung (Einzahlungsschein beilegen oder genaue Angaben zum Konto und Empfänger mitteilen!).

Die Energiestadt Frauenfeld behält sich vor, die Auszahlung von zugesicherten Förderbeiträgen aufzuschieben, falls dies aus Budgetgründen erforderlich sein sollte.

	Registrier - Nr.
	

	Auszahlung
	Datum und Unterschrift Energiefachstelle

	Fr.
	

	
Konto Nr.
	

	
Jahr:

	Datum:
	

	Visum Verwaltungsabteilung Hochbau:
	


